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(54) Verpackungsvorrichtung für zu transportierende Gegenstände sowie Eckeinheit für eine
derartige Verpackungsvorrichtung

(57) Verpackungsvorrichtung für zu transportieren-
de Gegenstände umfassend mindestens ein flächiges
Verpackungsteil (1 ), das mindestens einen zu transpor-

tierenden Gegenstand zumindest abschnittsweise um-
geben kann, wobei die Verpackungsvorrichtung weiter-
hin mindestens eine Rolle (4) umfasst, die den Trans-
port der Verpackungsvorrichtung erleichtern kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpak-
kungsvorrichtung für zu transportierende Gegenstände
umfassend mindestens ein flächiges Verpackungsteil,
das mindestens einen zu transportierenden Gegen-
stand zumindest abschnittsweise umgeben kann. Wei-
terhin betrifft die vorliegende Erfindung eine Eckeinheit
für eine derartige Verpackungsvorrichtung, wobei die
Eckeinheit das mindestens eine flächige Verpackungs-
teil zumindest teilweise an einer Ecke der Verpackungs-
vorrichtung umgeben kann.
[0002] Verpackungsvorrichtungen der vorgenannten
Art sind aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt.
Beispielsweise können dabei die Verpackungsteile aus
Pappe bestehen und teilweise gefaltet sein, so dass ein
Faltkarton entsteht. Derartige Verpackungsvorrichtun-
gen können auch verstärkte Ecken oder Eckeinheiten
der vorgenannten Art umfassen, die zum einen zum
Schutz der Verpackungsvorrichtung während des
Transportes dienen können und zum anderen separate
flächige Verpackungsteile aneinander befestigen kön-
nen.
[0003] Als nachteilig bei den Verpackungsvorrichtun-
gen aus dem Stand der Technik erweist sich, dass bei
großen sperrigen und/oder schweren zu transportieren-
den Gegenständen der Transport mit zusätzlichen Hilfs-
mitteln erfolgen muss. Beispielsweise müssen Rollwa-
gen oder rollbare Paletten unter die Verpackungsvor-
richtung mit dem darin befindlichen Gegenstand ge-
schoben werden, um die Verpackungsvorrichtung mit
dem zu transportierenden Gegenstand schieben zu
können. Alternativ müsste eine Palette, auf der die Ver-
packungsvorrichtung liegt, mit einem Gabelstapler
transportiert werden.
[0004] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Problem ist die Schaffung einer Verpackungsvor-
richtung der eingangs genannten Art, die einfacher
transportierbar ist. Weiterhin soll eine Eckeinheit für ei-
ne derartige Verpackungsvorrichtung geschaffen wer-
den.
[0005] Dies wird hinsichtlich der Verpackungsvorrich-
tung durch eine Verpackungsvorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 und hinsichtlich der Eckeinheit
durch eine Eckeinheit mit den Merkmalen des An-
spruchs 15 erreicht.
[0006] Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass die
Verpackungsvorrichtung weiterhin mindestens eine
Rolle umfasst, die den Transport der Verpackungsvor-
richtung erleichtern kann. Durch diese direkt an der Ver-
packungsvorrichtung vorgesehene Rolle müssen keine
zusätzlichen Hilfsmittel wie rollende Untergestelle oder
dergleichen verwendet werden, um die Verpackungs-
vorrichtung einfach transportieren zu können.
[0007] Vorzugsweise ist die mindestens eine Rolle
drehbar gehaltert, insbesondere überragt die minde-
stens eine Rolle die Verpackungsvorrichtung zumindest
an einer Seite zumindest in einem Transportzustand

nach außen. Insbesondere könnte hierbei die Rolle aus
einer verstauten Position in eine Transportposition her-
ausklappbar sein. In dem vorgenannten Transportzu-
stand ragt die mindestens eine Rolle derart nach außen,
dass zumindest an einer Seite der Verpackungsvorrich-
tung die Rolle auf dem Boden aufstehen kann und nicht
die übrigen Teile der Verpackungsvorrichtung. Dadurch
kann durch Schieben der Verpackungsvorrichtung die
Rolle in Drehbewegung versetzt werden, so dass das
Schieben der Transportvorrichtung wesentlich erleich-
tert wird.
[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die
Verpackungsvorrichtung mindestens zwei voneinander
beabstandete Rollen aufweist. Im Gegensatz zu nur ei-
ner Rolle, bei der das Schieben der Verpackungsvor-
richtung mit dem zusätzlichen Anheben der Verpak-
kungsvorrichtung an einer Seite verbunden ist, kann die
Verpackungsvorrichtung auf zwei voneinander beab-
standeten Rollen aufstehen und geschoben werden.
[0009] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass die mindestens zwei Rollen an zwei unterschied-
lichen Ecken der Verpackungsvorrichtung angeordnet
sind. Es besteht aber erfindungsgemäß durchaus auch
die Möglichkeit, dass die mindestens eine Rolle an einer
Seite der Verpackungsvorrichtung angeordnet ist. Bei-
spielsweise könnten über eine Unterseite der Verpak-
kungsvorrichtung zwei oder mehr Rollen verteilt sein, so
dass die Verpackungsvorrichtung mit diesen Rollen auf
dem Boden aufstehen kann.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung umfasst die Verpackungs-
vorrichtung mindestens eine Eckeinheit, in die die min-
destens eine Rolle integriert ist. Hierbei kann die Eck-
einheit eine Ecke der Verpackungsvorrichtung zumin-
dest abschnittsweise umgeben. Eine derartige Eckein-
heit kann somit ähnlich wie die aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Eckeinheiten die Ecken der Verpak-
kungsvorrichtung bei dem Transport schützen, unter
Umständen verschiedene Verpackungsteile zusam-
menhalten und gleichzeitig zur leichteren Verschiebbar-
keit der Verpackungsvorrichtung aufgrund der Rolle bei-
tragen.
[0011] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass die Eckeinheit aus einer ersten Hälfte und einer
zweiten Hälfte besteht, die über Verschlusselemente
miteinander verbindbar sind. Eine derartige Eckeinheit
kann somit auch bei bereits von der Verpackungsvor-
richtung umgebenem zu transportierendem Gegen-
stand nachträglich einfach an der Verpackungsvorrich-
tung angebracht werden, indem die beiden Hälften auf
die entsprechenden Seiten der Ecke aufgebracht und
miteinander verbunden werden.
[0012] Hierbei kann jede der Hälften der Eckeinheit
eine Rolle aufweisen, die insbesondere auf einer ge-
meinsamen Achse drehbar gehaltert sind. Auf diese
Weise kann der Kraftfluss der Gewichtskraft des zu
transportierenden Gegenstands über eine jede der Hälf-
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ten auf die entsprechend der Hälfte zugeordnete Rolle
übergehen.
[0013] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass an mindestens einem der Verpackungsteile eine
Halteleiste mit einer Ausnehmung angeordnet ist, die in
die Eckeinheit hineinragt, wobei in der Eckeinheit ein
Haltevorsprung angeordnet ist, der in die Ausnehmung
eingreifen kann. Durch eine derartige Gestaltung von
Verpackungsteil und Eckeinheit wird mit einfachen Mit-
teln eine feste mechanische Verbindung zwischen den
Verpackungsteilen und den Eckeinheiten erreicht.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung weist die mindestens eine
Eckeinheit einen äußeren Stapelvorsprung sowie eine
auf ihrer gegenüberliegenden Seite angeordnete äuße-
re Stapelausnehmung auf, die das Stapeln unterschied-
licher Verpackungsvorrichtungen erleichtern können.
Die Eckeinheiten können somit zusätzlich auch noch
zur Stapelbarkeit der Verpackungsvorrichtungen beitra-
gen.
[0015] Erfindungsgemäß besteht die Möglichkeit,
dass der zu transportierende Gegenstand eine Tisch-
tennisplatte ist. Eine von einer Verpackungsvorrichtung
umgebene Tischtennisplatte lässt sich ohne die erfin-
dungsgemäßen Rollen der Verpackung nur sehr schwer
von einem einzelnen Menschen transportieren. Durch
die erfindungsgemäße Ausstattung der Verpackungs-
vorrichtung mit Rollen kann die von der Verpackungs-
vorrichtung umgebene Tischtennisplatte vergleichswei-
se leicht von einem einzelnen Menschen geschoben
werden.
[0016] Wie aus dem Stand der Technik bekannt, kann
das mindestens eine flächige Verpackungsteil aus Pap-
pe gefertigt und insbesondere zumindest teilweise ge-
faltet sein, so dass ein Faltkarton entsteht.
[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Verpackungsvorrichtung;

Fig. 2 eine Detailansicht gemäß dem Pfeil II in Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Eckeinheit für eine Verpackungsvor-
richtung gemäß Fig. 1;

Fig. 4 eine Seitenansicht der Eckeinheit gemäß Fig.
3;

Fig. 5 eine Schnittansicht gemäß den Pfeilen V - V
in Fig. 4.

[0018] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, umfasst eine er-
findungsgemäße Verpackungsvorrichtung flächige Ver-

packungsteile 1, die beispielsweise als Pappflächen
oder dergleichen ausgebildet sind. Die flächigen Ver-
packungsteile 1 können die zu transportierenden Ge-
genstände insbesondere vollständig umschließen. Die
flächigen Verpackungsteile können wie aus dem Stand
der Technik bekannt, gefaltete Verpackungskartons aus
Pappe sein.
[0019] Die erfindungsgemäße Verpackungsvorrich-
tung umfasst weiterhin Eckeinheiten 2, 3, die die insbe-
sondere vier Ecken der in Fig. 1 quadratisch ausgebil-
deten Verpackungsvorrichtung umgreifen können. Die
Eckeinheiten 2, 3 können dabei zum einen zur Befesti-
gung separater flächiger Verpackungsteile 1 aneinan-
der dienen und/oder zum Schutz der Verpackungsvor-
richtung, insbesondere der Ecken der Verpackungsvor-
richtung während des Transportes dienen. Die in Fig. 1
unten abgebildeten Eckeinheiten 3 weisen im Gegen-
satz zu den an der Oberseite der Verpackungsvorrich-
tung angeordneten Eckeinheiten 2 Rollen 4 auf, die in
dem in Fig. 1 abgebildeten Zustand auf dem Boden 5
aufstehen können.
[0020] Die Eckeinheit 3 ist aus Fig. 2 bis Fig. 5 noch
einmal deutlicher ersichtlich. Insbesondere Fig. 3 lässt
sich entnehmen, dass die Eckeinheit 3 eine beinahe
würfelähnliche Form aufweist. Dabei lässt sich Fig. 3
und auch Fig. 5 deutlich entnehmen, dass die Eckein-
heit 3 eine erste Hälfte 6 und eine zweite Hälfte 7 auf-
weist, die über Verschlusselemente 8, 9 miteinander
verbindbar sind.
[0021] Die Eckeinheit 3 ist innen teilweise hohl, so
dass sie den Eckbereich der Verpackungsvorrichtung
bzw. der flächigen Verpackungsteile 1 umgreifen kann.
Aus Fig. 2 ist ersichtlich, dass an mindestens einem der
Verpackungsteile 1 eine Halteleiste 10 angebracht ist,
die in die Eckeinheit 3 hineinragt. Die Halteleiste 10
weist eine Ausnehmung 11 auf, die von einem Haltevor-
sprung 12 der Eckeinheit 3 hintergriffen werden kann.
Durch das Zusammenwirken der Halteleiste 10 und der
Haltevorsprünge 12 können die Eckeinheiten 3 sicher
an den Verpackungsteilen 1 angebracht werden.
[0022] Fig. 3 ist weiterhin entnehmbar, dass jede der
Hälften 6, 7 der Eckeinheit 3 eine Rolle 4 aufweist, die
auf einer gemeinsamen Achse 13 (siehe Fig. 5) drehbar
gehaltert sind. Die Rollen 4 sind dabei insbesondere in
dem sich von den flächigen Verpackungsteilen 1 weg
erstreckenden äußersten Eckbereich der Eckeinheit 3
angeordnet.
[0023] Aus Fig. 3 und Fig. 5 ist weiterhin ersichtlich,
dass die erste Hälfte 6 der Eckeinheit 3 einen im we-
sentlichen parallel zu der Achse 13 nach außen wegra-
genden Stapelvorsprung 14 aufweist. Auf der gegen-
überliegenden Seite weist die zweite Hälfte 7 der Eck-
einheit 3 eine ebenfalls sich parallel zu der Achse 13 in
das Innere der zweiten Hälfte 7 hineinerstreckende äu-
ßere Stapelausnehmung 15 auf. Der Stapelvorsprung
14 und die Stapelausnehmung 15 sind dabei derart an-
geordnet und geformt, dass Stapelvorsprünge 14 und
Stapelausnehmungen 15 unterschiedlicher Verpak-
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kungsvorrichtungen ineinander greifen können, so dass
die Stapelvorsprünge 14 und die Stapelausnehmungen
15 das Stapeln der Verpackungsvorrichtungen ermög-
lichen bzw. erleichtern.
[0024] Erfindungsgemäß besteht durchaus die Mög-
lichkeit, die Rollen 4 nicht an Eckeinheiten 3 sondern
beispielsweise an der Unterseite der Verpackungsvor-
richtung mittig oder verteilt über die Unterseite anzubrin-
gen. Bei der Unterseite kann es sich sowohl um eine
Schmalseite als auch um eine Längsseite handeln.

Bezugszeichenliste:

[0025]

1 flächiges Verpackungsteil
2 Eckeinheit ohne Rolle
3 Eckeinheit mit Rolle
4 Rolle
5 Boden
6 erste Hälfte von 3
7 zweite Hälfte von 3
8, 9 Verschlusselemente
10 Halteleiste an 1
11 Ausnehmung in 10
12 Haltevorsprung in 3
13 Achse von 4
14 äußerer Stapelvorsprung
15 äußere Stapelausnehmung

Patentansprüche

1. Verpackungsvorrichtung für zu transportierende
Gegenstände umfassend mindestens ein flächiges
Verpackungsteil (1), das mindestens einen zu
transportierenden Gegenstand zumindest ab-
schnittsweise umgeben kann, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verpackungsvorrichtung wei-
terhin mindestens eine Rolle (4) umfasst, die den
Transport der Verpackungsvorrichtung erleichtern
kann.

2. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Rolle (4) drehbar gehaltert ist.

3. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Rolle (4) die Verpackungsvorrich-
tung zumindest an einer Seite zumindest in einem
Transportzustand nach außen überragt.

4. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verpackungsvorrichtung mindestens zwei vonein-
ander beabstandete Rollen (4) aufweist.

5. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Rollen (4) an zwei unterschiedlichen Ecken der Ver-
packungsvorrichtung angeordnet sind.

6. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Rolle (4) an einer Seite der Ver-
packungsvorrichtung angeordnet ist.

7. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verpackungsvorrichtung mindestens eine Eckein-
heit (3) umfasst, in die die mindestens eine Rolle
(4) integriert ist.

8. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eckeinheit (3) ei-
ne Ecke der Verpackungsvorrichtung zumindest
abschnittsweise umgeben kann.

9. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Eckeinheit (3) aus einer ersten Hälfte (6) und einer
zweiten Hälfte (7) besteht, die über Verschlussele-
mente (8, 9) miteinander verbindbar sind.

10. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass jede der Hälften (6,
7) der Eckeinheit (3) eine Rolle (4) aufweist, die ins-
besondere auf einer gemeinsamen Achse (13)
drehbar gehaltert sind.

11. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass an
mindestens einem der Verpackungsteile (1) eine
Halteleiste (10) mit einer Ausnehmung (11) ange-
ordnet ist, die in die Eckeinheit (3) hineinragt, wobei
in der Eckeinheit (3) ein Haltevorsprung (12) ange-
ordnet ist, der in die Ausnehmung (11) eingreifen
kann.

12. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Eckeinheit (3) einen äußeren Sta-
pelvorsprung (14) sowie eine auf ihrer gegenüber-
liegenden Seite angeordnete äußere Stapelaus-
nehmung (15) aufweist, die das Stapeln unter-
schiedlicher Verpackungsvorrichtungen erleichtern
können.

13. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
zu transportierende Gegenstand eine Tischtennis-
platte ist.

14. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
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mindestens eine flächige Verpackungsteil aus Pap-
pe gefertigt ist und insbesondere zumindest teilwei-
se gefaltet ist, so dass ein Faltkarton entsteht.

15. Eckeinheit für eine Verpackungsvorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Eckeinheit
das mindestens eine flächige Verpackungsteil (1)
zumindest teilweise an einer Ecke der Verpak-
kungsvorrichtung umgeben kann, gekennzeichnet
durch die die Eckeinheit (3) betreffenden Merkmale
eines oder mehrerer der Ansprüche 7 bis 14.
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